
SATZUNG 

Schulförderverein der Kurmainz-Schule Neudenau 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Kurmainz-Schule Neudenau“, Träger 

der Kurmainz-Schule ist die Stadt Neudenau. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“.  
 

(2) Sitz des Vereins ist 74861 Neudenau.  

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung. Der Satzungszweck 

wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, 

Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten 

Zweck dienen. Der Verein unterstützt alle im Rahmen des Schulbetriebes und des 

Schullebens förderungswürdigen Anliegen.  
 

(2) Hierzu zählen insbesondere: 

a) Ergänzung der Lehrmittel und Anschaffung von Geräten, die dem Bildungsziel der 

Schule dienen.  
 

b) Förderung der Gestaltungsmaßnahmen bezüglich der Schule und des Schulge-

ländes.  
 

c) Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften der 

Schule. 
 

d) Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei der Teilnahme an Gemein-

schaftsveranstaltungen und in sonstigen Einzelfällen.  
 

e) Unterstützung von Aktivitäten, die der Verbesserung des sozialen Verhaltens und 

des Zusammenlebens dienen.  
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist ein Förderverein, der seine 

Mittel ausschließlich zur Förderung des steuerbegünstigten Zwecks der in § 1 (1) 

genannten Körperschaft des öffentlichen Rechts verwendet. 
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(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Aufgaben verwendet 

werden.  
 

(3) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei Ihrem 

Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins für Ihre Mitgliedschaft keinerlei 

Entschädigung.  
 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. Die Vereinsämter 

sind Ehrenämter.  

 

§ 4 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die 

Zwecke des Vereins unterstützt und die Satzung anerkennt. Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahre bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s.  
 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der 

Vorstand. Im Fall der Ablehnung eines Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht 

verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.  
 

(3) Mitglieder haben auf den Mitgliederversammlungen ein Stimmrecht. Minderjährige 

Mitglieder werden den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend vertreten. Bei 

juristischen Personen wird das Stimmrecht nur mit einer Stimme ausgeübt. Mit der 

Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an.  
 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds, freiwilligen Austritt, Ausschluss, 

Streichen aus der Mitgliederliste und bei Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen 

Person.  
 

(5) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied.  
 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Jahresbeiträge und deren     

Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  
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§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern, dem Kassenwart, 

dem Schriftführer und einem Beisitzer. Zusätzlich sind der/die 

Elternbeiratsvorsitzende und der Schulleiter qua Amt Mitglied des Vorstandes.  

 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und die 

beiden stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Der Vorsitzende und die 

stellvertretenden Vorsitzenden sind im Sinne des § 26 BGB jeweils einzeln 

vertretungsberechtigt. 

 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder 

können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für 

die Zeit von zwei Jahren gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im 

Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann sich der Gesamtvor-

stand durch ein Ersatz-Vorstandsmitglied aus dem Kreis der Mitglieder durch Vor-

standsbeschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen. Mit Beendigung 

der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.  

 

(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind.  

  Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

 Führung der laufenden Geschäfte 

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung 

der Tagesordnung 

 Einberufung der Mitgliederversammlung 

 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

 Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung 

 Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern 

 Auswahl und Aufsicht der für den Verein tätigen Personen (z.B. Honorarkräfte) 

 

(5) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von einem Mitglied des vertretungsbe-

rechtigten Vorstands einberufen werden. Eine Tagesordnung ist nicht erforderlich.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf seiner Mitglieder anwesend 

sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Jedes Mitglied hat 

eine Stimme.  

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einmal jährlich unter Einhaltung einer 

Einladungsfrist von zwei Wochen schriftlich einberufen.  
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(2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt außerdem, wenn das Vereins-

interesse es erfordert oder wenn mindestens 10% der Vereinsmitglieder dies 

schriftlich und unter Angaben von Gründen verlangen.  
 

(3) Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Die 

Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor 

dem angesetzten Termin schriftlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu 

Beginn der Versammlung bekannt zu machen. Die gilt nicht für Anträge auf 

Satungsänderung . 
 

(4) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 
 

 Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands 

 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung 

 Entgegennahme des Kassenberichts 

 Entgegennahme des Jahresberichts 

 Festlegung einer Beitragsordnung 

 Zustimmung zum vom Vorstand erstellten Jahresplan und Haushaltsplan 

 Beschlussfassung über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss 

durch den Vorstand 
 

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

erschienenen Mitglieder außer den Beschlüssen über Satzungsänderungen, Änderung 

des Vereinszwecks und Vereinsauflösung, für die die Mehrheit von drei Vierteln der 

erschienen Mitglieder erforderlich ist.  
 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von 

dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Gefasste 

Beschlüsse sind wörtlich in das Protokoll aufzunehmen.  
 

§ 9 Kassenprüfung 

Über die Jahreshauptversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei 

Jahren zu wählen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.  

§ 10 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt 

Neudenau, die es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der Erziehung und 

Bildung an der Kurmainz-Schule Neudenau zu verwenden hat. 

Vorstehende Satzung wurde am 18.10.2012  in Neudenau von der Gründungsver- 

sammlung beschlossen und am 4.12.2012 geändert. 


